
12 Städtische indirekte Steuern. Teil I.

Die Höhe der Steuer wird dann je nach dem Umfang des ohne besteuerte Eintrittskarten

gewährten Zutritts für jede Veranstaltung durch den Magistrat festgesetzt. Als Anhalt dient dazu,
dio Anzahl der eingelassenen Personen, vervielfältigt mit dem geringsten Steuersatz von 0,05 M.,

abgerundet auf den nächst niedrigeren Markbetrag.

§ 7. 1. "Werden mehrere steuerpflichtige Lustbarkeiten an demselben Tage und in dem
selben Raume gleichzeitig oder in sonst unmittelbarem Zusammenhänge stehend
von demselben Unternehmer veranstaltet, so schließt in den Fällen des § 6

Nr. I—IV die für eine Veranstaltung gezahlte höhere oder gleich hohe Steuer
die für eine andere Veranstaltung ausgoworfene niedere oder gleich hohe Steuer
in sich. In allen anderen Fällen ist bei gleichzeitig stattfindenden Lustbarkeiten

verschiedener Art für jede einzelne Lustbarkeit die festgesetzte Steuer zu ent
richten.

2. Bei dom Zusammentreffen oder Aufeinanderfolgen von Veranstaltungen, die der
Lustbarkeitssteuer und der höheren oder gleich hohen Eintrittskartensteuer unter
liegen, ist erstere dann nicht zu entrichten, wenn die besteuerte Eintrittskarte

der ausschließliche Ausweis auch für die Beteiligung an den der Lustbarkeits-

stouer an sich unterliegenden Veranstaltungen ist, und anderen als den durch

besteuerte Eintrittskarten berechtigten Personen Zutritt nicht gewährt wird.
3. Die Steuern, welche für den Tag festgesetzt sind, werden zu ihrem vollen Betrage

für jede angefangenen 24 Stunden erhoben, ohne Rücksicht auf die Dauer der

betreffenden Veranstaltung.

§ 8. 1. Don öffentlichen Lustbarkeiten im Sinne dieser Ordnung werden Lustbarkeiten
gleichgestellt, welche veranstaltet werden:

a) von geschlossenen Vereinen oder Gesellschaften oder von solchen Vereinen

(Gesellschaften), die zu diesem Bohufe erst gebildet sind;
b) von einzelnen Personen in Gast- oder Schankwirtschaften und öffentlichen

Vergnügungslokalen unter Einziehung der Kosten oder eines Teiles derselben
von den Teilnehmern.

2. Tanzunterrichtsstunden an jugendliche Personen unter 20 Jahren und die als

Zubehör zu geschlossenen Tanzstundenkursen anzusehenden Veranstaltung (wie
Prüfungsball, Schlußkränzchen usw.) unterliegen — letztere jedoch nur bis zur

Zahl von 1 Veranstaltung für joden Tanzkursus — der Lustbarkeitssteuer nicht.

Tanzunterrichtsstunden an Personen über 20 Jahren dagegen unterliegen der
Lustbarkeitssteuer.

Die Tanzlehrer haben die einzelnen Tanzstundenzirkel vor Beginn und

die für jeden derselben stattfindenden Zubehör-Veranstaltungen vor der Veran

staltung unter Angabe der Zeit und des Orts anzumeldon.

§ 9. 1. Die Steuer ist voi Beginn der Lustbarkeit zu zahlen; die abgabepflichtigen

Personen (Nr. 2) sind daher verpflichtet, von den zu veranstaltenden Lustbarkeiten

rechtzeitig vor der Veranstaltung der vom Magistrat durch öffentliche Bekannt
machung dafür bezeichneten Dienststelle Anzeige zu machen, welche die zu
entrichtende Steuer festsetzt und zur Zahlung überweist. Für unvorbereitet oder

unvorhergesehen veranstaltete Lustbarkeiten, deren vorherige Anzeige nicht mehr
möglich war, muß die Steuer innerhalb des nächsten Werktages entrichtet werden.

2. Für die Zahlung haftet der Veranstalter und, falls ein geschlossener Raum für
die Lustbarkeit benutzt wird, dessen Inhaber, dieser mit dom Veranstalter auf
das Ganze.

3. Im voraus bezahlte Steuerbeträge werden, vorbehaltlich der Bestimmungen im
Absatz 2 der Nr. IV § 6, erstattet, wenn die Lustbarkeit nachweislich nicht
stattgefunden - hät und hiervon innerhalb dos nächsten Werktages Anzeige er

stattet ist. Bei pauschweise festgesetzten Steuerbeträgen findet die anteilige
Rückgewähr erst nach Ablauf desjenigen Zeitraumes statt, für welchen die Fest

setzung erfolgt ist.

c) Schlußbegtimmunge u.

§ 10. Die Vorschriften dieser Steuer-Ordnung finden keine Anwendung auf die Veranstal

tungen der Staatlichen Schauspiele.

§ 11, Von der Steuer befreit sind Veranstaltungen, die
1. ausschließlich wissenschaftlichen, belehrenden oder Unterrichtszwecken dienen,

wenn sie nicht in der Absicht der Gewinnerzielung berufs- oder gewerbs

mäßig erfolgen,
2. die von den hiesigen Schulen für die Schüler und Schülerinnen sowie deren

Angehörige veranstalteten Festlichkeiten,
3. Veranstaltungen, die zur Feier eines allgemein gefeierten nationalen Gedenk

tages stattfinden und den Charakter einer patriotischen Gedenkfeier tragen,
wenn sie innerhalb zwei Wochen vor oder nach dem Gedenktag statt
finden.

 , Ebenso sind befreit Kirchenkonzerte, die zur Erbauung bestimmt sind.


